
Trainingsbedingungen

Matrix Jiu Jitsu Eichelscheiderhof 4 66914 Waldmohr

§ 1 Trainingsordnung

1. Jedes  Mitglied  unterliegt  während  des  Trainings  und  anderen  Veranstaltungen  der  Schule  der
Trainingsordnung.

2. Das Training erfolgt auf eigene Gefahr

§ 2 Trainingszeiten

Die Trainingszeiten richten sich nach dem jeweils gültigen Trainingsplan

§ 3 Haftung

1. Die  Schule  und  die  Trainer  übernehmen  keine  Haftung  für  entstandene  Schäden,  gleich  aus  welchem
Rechtsgrund. Dies gilt insbesondere auch für Schäden die aus der Verletzung einer Aufsichtspflicht (§ 832 BGB)
oder Verkehrssicherungspflicht resultieren.

2. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie im Falle
der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit. Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls nicht bei Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht.

3. Wird durch die Schule oder einen Trainer eine wesentliche Vertragspflicht fahrlässig verletzt, so ist die Schule
nur zum Ersatz des typischerweise vorhersehbaren Schadens verpflichtet.

4. Die Schule übernimmt keine Haftung für das Abhandenkommen von Gegenständen, welche das Mitglied in der
Schule ablegt oder verwahrt.

§ 4 Aufsichtspflicht bei Minderjährigen

1. Minderjährige  dürfen  die  von  der  Schule  gestellten  Räumlichkeiten  nur  in  Begleitung  ihrer
Erziehungsberechtigten aufsuchen, Matrix Jiu Jitsu übernimmt keinerlei Haftung.  

2. Die Schule bzw. der Trainer übernehmen eine Aufsichtspflicht nur während der jeweiligen Trainingseinheit. Der
Trainingszeitraum wird den Erziehungsberechtigten mitgeteilt. 

3. Eltern  haften  für  ihre  Kinder,  auch  in  angrenzenden  Räumlichkeiten  Dritter,  z.B.  Fitnessstudio,
Eingangsbereich, Treppenhaus . Der Besitzer bzw. Betreiber dieser Räumlichkeiten übernimmt ebenfalls keinerlei
Haftung.

§ 4 Beiträge

1. Beiträge  werden  monatlich  im  Voraus  vom  Konto  des  Mitglieds  eingezogen.  Die  Jahresgebühr  für
Verwaltungsarbeiten wird im ersten Monatsbeitrag der Mitgliedschaft bzw. des Kalenderjahres eingezogen.

2. Sollten wegen mangelnder Kontodeckung des Mitglieds der Schule Gebühren seitens der Bank in Rechnung
gestellt werden, so ist das Mitglied verpflichtet, diese zu erstatten.

3. Sollte das Mitglied mit der Zahlung von 2 aufeinanderfolgenden Monatsbeiträgen oder mit einem Betrag, der 2
Monatsbeiträgen entspricht  in Verzug geraten, so werden sämtliche Beiträge bis zum Ende der Laufzeit  des
Vertrages sofort fällig.

4. Seminare,  Privatstunden,  Prüfungen  und  gesondertes  Kleingruppentraining  sind  nicht  im  Mitgliedsbeitrag
enthalten.

§ 5 Kündigung

1. Kündigungen  bedürfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  der  Schriftform  oder  per  E-Mail  mit  Bestätigung  an
sabrina@matrix-bjj.de.

2. Verträge können ohne triftigen Grund nicht vorzeitig gekündigt werden. Nach Ablauf der Laufzeit sind diese
monatlich kündbar (15 Tage im Voraus zum nächsten Monat).

3. Das  Recht  beider  Parteien  zur  außerordentlichen  Kündigung  aus  wichtigem  Grund  bleibt  unberührt.  Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied mit mehr als 2 Monatsbeiträgen in Verzug gerät oder
wegen eines Gewaltdelikts rechtskräftig verurteilt wird oder deswegen ein rechtskräftiger Strafbefehl gegen das
Mitglied vorliegt
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